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. der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetz.gebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
~ .-;,; . ."\ 

eH N OE S K'J\ ~n: l E'RAMT 

GZ 80.281 -2a/?2 

ParlamentariBc,nA Anfrage Nr.129/J 
an. den Bundeskanzl~r betreffend die 
Dl,U'chflilirul1g des sogenannt~n Begut­
achtune;;3vBrfatu'ens bei den von de:r 
Bundesregierung geplanten Ge!ii}etzes-
initiativen 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

VI i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr"MOSER, Ing.FISCHER, 
FRODL und Genossen.haben an! 16.Dezember 1971 an mich die 
folgende 

A n fra g e 

betreffend die Durchführ1:mg des sogenannten Begutachtungs":,, 
verfahrens bei den von der Bundesregierung geplanten Gesetzes­
initiativen gerichtet (Nr o129/J, 1I-1L~7 der -Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationarates, XI1I.GP): 

"1 0) Welche Absichten verfolgt die Bundesregierung 
mit der Verweigerung einer ausreichenden Be­
gutachtungsfrist? 

. . " 

Warum V,11ll'd.8 den wiederholten Bitten der Ver­
bindungsstelle der Bündesländer, eine aus­
reichende Begutachtungsfrist einzuräumen, 
nicht ent!3prochen'? Il 

Gemäß § 71 Abs.3 des Bundesgesetzes vom 60Juli 1961, 
BGEl.Nr .. 178, betreffend die Geschäftsordnung des National­
rates, beehre ich mich, auf diese Anfrage nachstehende 

Antwort 
zu erteilen: 

Zu 1.2 
a) Die erste Frage geht dahin, welche Absichten di~ 

~1!-P.E~1::;regi~.t'un~ räi:t de:!' Ver'vloigeX'ungeiner ausreichenden 
-BegutacJ:tungsfrist verfolgt. § 71 Abs .. 1 des Bundesgesetzes 
über die Geschäftsordnung des Nationalrates ermöglicht An-
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fragen .an die Bundesregierung und an eines ihrer Mitglieder. ..". 

Daraus geht hervor) daß Anfragen, die eine Vorgangsweise der 

Bundesregierung betrl~ffen, nicht an den Blli"1deskanzler ,sondern 

v:ielmehr eben D .. U die B'...mdesreisierun,.3 zu richten ·wären. Gesetz­

entwürfe werden allerd.ings i.m allgemeinen nicht von der Bundes-

regiGrung. z'...U' Begllt8.c:~tung v8:::,sel1det 9 sondern von den einzelnen 

ReS80?tminLc;ißrl1~ Die Bundesl'egierüng als 8·olc11e l<ann q.aher schon 

aus diesem Grund keine ausreichende Begutachtungsfrist verweigern. 
_ .... '1 '"'b' 'h" .. -- ~. d ~" ,(r.t.e~c .. :lwonJ. ]~U ~0l grundsa tzJ.ich berelt, dl8 VO:!:: .L~egen e r_rdrage 

"~zu befu~tworten, U.1Jl mich nicht den Vorwurf auszusetzen, ich wolle 

mieh der meritorischen Beantwortung unter Hinweis auf formale 
--:-\,... '..J-" h .t.nragungen enljZl8_ en. 

b) Die .Beantltiortung der lli"lter '1.) genannten Frage stößt 

;;edoch, abge.sehen von der Zuständigkeitsproblematik, auch auf 

$3chliche Scnwie.rigke:Lt;en. Eine meritorische Antwort auf die 

Frage, welche Absichten die Bundesregj.erung mit der Verweigerung 

einer ausreichenden Begutachtungsfrist verfolgt, setzt nämlich 

notwendigerweise das EingestfLlldnis voraus, daß die Mitglieder der 

Bundesre?ip
rl.1.Iw pint.' a'\' S""p -i '-')>=>1,,1~, ·.·BegrutaiCb.tun,9-:sfrist zu ver-~ D '.? - '~D"'" ~...... .A.... ..h J. ....... '-' ... .1....... _"'........... ......... '-' 

w(:';igern pflegen. Gerade d.as muß icE' aber entschieden bestreiten. 

';,Xm allgemeinen sind - 80Vieit m:rL~ bekannt ist - die einzelnen 

~Ressor.'tminister durchaus bemüht, eine angemesser..e Be"gutachtungs­

frist zu setzen. In dem einen oder fmderen l)"a11 mag es 'vorge-

kommen sein, daß eine kürzerE; Be~utaGhtu.ngsf:rist gesetzt wu.rde. '.-
E ' t: 1 t' l' • • h l·t 1.j.. ~ ~., .. s Des v8n'- aDer l.:elD. viTJ.e lrIlITler gearteter An a '-SPUi:11{:v aa1ur, daß 

· sichhi.nter dieser mitur.ter vorstellbaren Vo.rgangsweise ein 
...... t ' k" J. NS :eill veroergen ounce. 

keine ausreichende Begut-

der -,[ erwe tgeI''.Lug ei!ler aus-
., d 'R 1- b' h" f 1 relcnen en .~.egu·vac.,t;u:ngs:;:rJ..st; ver 0 gt. 

c) Ich mc)chte ab'9r, um mü~h euch nicht in dieser Hinsicht 

dem Vorwurf ednes 1111sw0icher:~s in formale AusflUcht(') auszusetzen, 
._, " c3 ~ ~ f . et-'en .begr1l.ll .Ull(?:' a.er /i.11' rage 6lng -,LI. ~ . Q 

Der Ums tand, daß dE1S Bunde8kanzJ.e:c~3Int; :unter meiner Ressort­

lsitu:ng :i.n z,v;t-ji Ru:nd.schl':,eil;;:;n auf l1.ie ~Toty{endi;~;ke:Lt ar.;.f~eI:1essener 
n"· ~ ., -L ..c~" J .... 9 - 1.- b . t 1" h d n Degu~acQ~ungs~rls·c hlngew18sen ha~, eW81S I a.~eln sc on, a~ ich 

diesem Anliegen positiv gegenüberstehe. Sogar cüe Begrli.ndung 
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der Anfrage weist aber darauf hin, daß - wie aus den Rund­

schreiben des Bundeskanzleramtes hervorgeht - die Mindest­

begutachtune:sfrist von 6 Wochen nur für den Regelfall gedacht 

ist. Es wird immer wieder Fälle geben, in de.CI.cn es aus triftigen 

G "";i~'l'~I'>" l.'·fl·":{':v·"'m;~·! ~il'! ··h .' -1- p,'.p> k···· r.> ~ B~'-' ·t·~· ... :t..·~- L'··;.· ... t /'CI, 
.' .J;. VI'i (L~+l . "", '''~.'';\tt.,.L''-' .. ,lC, .• LS, .• , t;..,1.r:..,... . 'li.1rZ"T<::; t:;o'ur.:I,.;1.J;.;ungsl~ :U? ... ~ .. 

t ,. .. ....:l • .f' I' .., "n' .... • 
se~z'8n 04.1er 111 \.Lenen :U:'l.1. o. ge cle:;:;' verhaI tl1J.smarnge.n Ger1.ngfug1.g-

keitder Materie die Setzung einer sebhswöchigen Begutachtungs ..... 

frist nicht not'wendig erscheinto Solche Fäll,e hat es unabhängig 

yon. der persöt.lellen Zusammensetzung der Bu.:l"1desregierung immer ge-
,>~, geben" 

Daß im übrigen die Mitglieder der im Amt befindlichen 

Bundesregierung durchaus um eine korrekte Handhabung des Begut-· 

achtungsrechtes der zuständigen Dienststellen lmd Interessen­

vertretungen bemiiht sind, beweist nicht ·zuletzt der Umstand, daß 

der Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Errichtung eines 

Bundesministeriums für Gesundheit und Um lNeltschutz iiberhal.!.pt zur 

Begutachtlul.g versendet worden ist. Der Entwu.rf . des nachmaligen 

Bundesgesetzes BGBloNro7o/1966 über die Einrichtung des Bundes-

··ministeriums für Bauten und Tech.."1ik und die Neuordnung des Wir;­

klmgsbereiches einiger Bundesministerien ist nämlich nicht Jem 

aJ.Ig~meinen Begutachtungsverfahren zugeführt, sondern lediglj,.cll 

zwischen den beteiligten Bundesmin:l.sterien erörtert worden .. Ange­

sichts dieses Umstandes kann wohl nicht ernstlich darij.be·r Klage 

geführt werden, daß !!den Bundesländern zur Frage der Errichtun.g 

eines n8uen Bundesministeriums theoretisch nur ,,,,'enige Tage zur 

Verfügung stehen" ~ Es ist jedenfalls besser 7 "venn elen Landesre­

gierungen überhaupt Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird, 

. als wenn ein solcher Gesetzentvmrf gar nicht dem Begutachtungs­

verfahren zugeführt wirde 

Was n"\ln d~.:n konkreten F311 des Gesetzentvmrfes betrt;iffend 

die Schaffung des Bundesministeriums fiir Gesundheit und Umwelt­

schutz betrifft ,) . ist noch besonders darmif hinzUlveisen 9 daß 

zwischen der Einbrillglli'Lg der Regierun.gsv6rlage und dem Beginn der 

parlamentarischen Eeha~ril1J.ng eine verhältn:.Lsmäßl.g lange Zeitspanne 

lag, sodaß den Abgeordneten genügend Gelegenheit geboten war, sich 

über den Inha.lt der ~dngeJsnßten Stellungn.ahmen zu inf01::mieren. 

d) Ich möchte nochmals ncine ausdrückliche Berei tschCift 

zu einer korrekten Handhabung des Begu.t[::u~htungsverfahrens be­

kunden .. Der Umstand freilich, daß auch die ~i:lnd er bei Versendung 
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ihrer GesetzentvlÜrfe mitunter sehr kurze Begutachtungsfristen ,.. 

zu setzE!ll pflegen) beweist deutlich genug, daß eine gewisse 

Elast.iz:tt1it bei der Festsetzung von Begutachtunßsfri.stenun­

vermeidlich ist" 

Zu S" t!. 
ir. ... c An'cViort auf (l.ie88 Fr~g'e ergibt sich i~ wesentlichen 

aus den Ausfi.ihrulie;en zu 1,,). Ich muß allerdings aUcIl die Prämisse 

in Zweifel ziehen, die dem Punkt 2 der Anfrage zugrunde liegt • 

.• ; .. ~.~s trifft nicht zu ~ c"U:d3den 7d(~derhol ten Bitten der Verbindungs­

stelle der Bundesländer, eine ausreichende Begutachtungsfrist 

einzuräumen, nicht entsprochen v,lll"'de. Der Umstand!, daß in dem 

einen oder 2.nd.eren Fall eine kürzere als eine sechswö,chige Begut­

achtu.l1gsfrist festgesetzt wurde ~ bedeutet keineswegs, daß die 

.Mi tglieder der BUl1.desregierung es sich zum Grundsat,z. gemacht 

hätten, keine ausreichendEn Begutachtungsf::cisten einzuräumen .. 
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